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Strafzumessung - Teil I     
am 25.06.2026 

Inhalt: „Die Gründe des Strafurteils müssen … die Umstände anführen, die für die 

Zumessung der Strafe bestimmend gewesen sind.“ (§ 267 Abs. 3 S. 1 StPO).  

Eigentlich ganz einfach - aber warum ist dann gerade die Strafzumessung derart 

fehlerträchtig, dass ein großer Anteil der „erfolgreichen“ Revisionen im Bereich 

dieses Rechtsgebietes liegt? 

In der Fortbildung wird neben den allgemeinen Grundsätzen der Strafzumessung 

insbesondere auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu den 

in diesem Bereich häufig auftretenden Mängeln in den Urteilsgründen 

eingegangen. Behandelt werden dabei insbesondere Fragen der sogenannten 

bestimmenden Strafzumessungserwägungen, der Strafrahmenbestimmung, der 

Prüfung eines minder schweren Falles, der vertypten Strafmilderungsgründe, der 

§§ 21, 49 StGB bei Alkohol, des Doppelverwertungsverbots, der Vorstrafen, des 

Verteidigungsverhaltens, der vergleichenden Strafzumessung, der 

Generalprävention, der Strafaussetzung zur Bewährung, des Härteausgleichs 

und des Fehlens von Strafmilderungsgründen. Auch Rechtsfehler zum Vorteil des 

Angeklagten werden aufgezeigt. 

Hinweis:  

Ergänzend zu dieser Veranstaltung bietet das GJPA in regelmäßigen Abständen 

die Veranstaltung „Strafzumessung II“ an, die weitere aktuelle Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs u.a. zu Fragen des Nachtatverhaltens, zu Auswirkungen 

der Tat, §§ 46a und 46b StGB, Gesamtstrafenbildung, Gesamtstrafübel sowie 

der Tatprovokation thematisiert. Diese ist als Präsenzveranstaltung in der 

Justizakademie des Landes Brandenburg in Königs Wusterhausen für den 

12.10.2026 eingeplant und wird gesondert ausgeschrieben. 
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Zeit: 25. Juni 2026 (Donnerstag)                                                                    9.00 bis 16.30 Uhr 

mit Mittagspause von 12.30 – 13.30 Uhr und kürzeren Pausen 

Referent: RiBGH a.D. Holger Rothfuß 

Zielgruppe: Strafrichterinnen und Strafrichter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

Ort: Online - Veranstaltung  


